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Zonenvorschritten 

Zonenplan Gangloff (ZPP) 
Geringfügige Änderung 

Alle Änderungen gegenüber dem Zonenplan ZPP Gang/oft Plan Nr. 128513, vom 22. Juni 2018 
sind rot geschrieben. 

Art. 3 ZPP Gangloff 

1 • 2 Unverändert 

3 Das Gesamtnutzungsmass beträgt mindestens 26 250 � m2 oberirdische Geschossfläche GFo, 
maximal 36 750 35 000 m2 oberirdische Geschossfläche GFo. Das minimale Nutzungsmass beträgt in 
den Baubereichen B und C zusammen mindestens 1/3 der Gesamtnutzung. Werden die Aussenwand
starken eines Neubaus zum Erzielen eines anerkannten Minergiestandards erhöht, so kann die Bau
bewilligungsbehörde zur Kompensation des dadurch entstehenden Flächenverlustes den Gebäude
umfang angemessen erhöhen. Dabei dürfen weder Grenz- und Gebäudeabstande noch Baulinien 
überschritten werden. 
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